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Statuten
der

Geographischen Gesellschaft

von Bern.)

§ 1. Die Geographische Gesellschaft von Bern hat zum Zweck
die Pflege der wissenschaftlichen Geographie, einschliesslich der

Handelsgeographie. Sie bildet ein Glied des Verbandes der
geographischen Gesellschaften der Schweiz und isl als
gemeinnütziger Verein in das Handelsregister einzutragen.

§ 2. Die Geographische Gesellschaft besteht aus Ehrenmitgliedern,

korrespondierenden Mitgliedern und Aktivmitgliedern.
§ 3. Die Würde eines Ehrenmitgliedes wird Personen

verliehen, die sich um die geographische Wissenschaft und um die

Geographische Gesellschaft von Bern hervorragende Verdienste
erworben haben.

§ 4. Zu korrespondierenden Mitgliedern können ernannt werden

: Personen, welche sich durch geographisch-wissenschaftliche
Mitteilungen oder in anderer Weise um die Gesellschaft verdient
machten.

§ 5. Die Aktivmitglieder zahlen eine Eintrittsgebübr von
Fr. 5.— und einen jährlichen Beitrag von Fr. 5.—.

Eine Aenderung dieser Ansätze kann durch Beschluss der
Generalversammlung erfolgen.

Eine einmalige Schenkung von wenigstens Fr. 100. —

befreit von der Eintrittsgebühr und von den jährlichen Beiträgen.
§ 6. Sämtliche Ehren- und Aktivmitglieder erhalten die

Publikationen der Gesellschaft unentgeltlich.

') Wortgetreuer Neudruck.
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